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Die Abt.'oE ben bio h 1 e r und Genossen haben an d.w Bundosministol: 

für Handel und Wiederau:f"bau eine Anfrage;t betreffend Warenabsa~z durch Konsur:1~ 

vereine, geriohtet und darin gefragt, ob er bereit seil dafür einzutreton~ 

dass hinsiohtlich der ~onsumvereine die Zustände der Zeit vor 1938 wiederhor.­

a-estellt werden und steuerliohe Begünstieunaen sowie Gawinnmanipulationen 

unter dem Titel Rückver~ütuneen nur dann eewährt werden1 wenn der Absatz von 
.-

Waren ausschliess11 eh ~n iU telieder erfolet. 

In Beantwortune dieser Anfraee toil t Bundesm.i..nisti3l' für Handel und 

Wiederaufbau Dr.I 1 1 i e folgendes mit: 

Konsumvereine unterliegen zufOlt:o § .1 dos Gesetzes über Erwerbs ... und 
\ \ . \ 

Wirtschaftsgenossensohaften vom 9.4<, 1873, RGB1.1~r" 70, dem Anwendungsbereich . , 

dieses Gesetzes. Entsproohonä der ständigen obersteeriohtliohen Judikatur bei 

Auslegung des § 1 des Gonossenschaftseesetzes muss daher ihr Geschäftsbetrieb 

grundsätzlich auf die ltltclieder besohränkt sein, wenn ihnen auch die gelegent­

liohe und aushilfsweise Absohliessune von ZYlcckaesohäften mit Niohtmi tgliedcrn 

gestattet ist. 

An dieser R6ohtsla~e hat auoh die Einführunedeutscher Rechtsvor­

sohriften in Österreioh niohts eeändertG Ein deutsohes "Reeierungsdekr~tf, 
das, vde in der Anfrage angeführt wird, die Konsumvereine ermächtigte, an einen 

über die gesohlossene liIi t,:;liederzahl hinauscehenden allgemeinen ICundenkreis 

Waren ZU verkaufen, ist, .sowei t an Hand der. hier vorliegenden Unterlagen festae-
\ 

stellt werden konnte, nicht erlassen worde~. Don Versorgungsrinean des Gamoin-

$ohaftswerkes der "Dautsohen Arbeitsfront 11 Gesem. boH&, die Reohtsnacltfoleer 

der aufeelösten Verbrauchergenossensohaften (Konsumvereine) waren (siehe hiezu 

die Verordnung zur Anpussune der verbrauoherconossenschaftlichen Einrichtune;on 

an die krieeswirtsohaftlichen Verhältnisse vom '18.2,,1941, DRGB1. I S.:\106, sowio 

die seohs hiezu ergangonen Durchführunes-~1ordnuneen vom 18~2c1941, DRGBloI 

8.107, vom 24.703.941, DRGBl.I 80452~ vom 26;8~1942, DRAnzoNr~20111 vom 26~8~1942~ 
DRGB1.I 8 543, .. vom 22:l2~1942, RVlJlJBl" S 700, uhd vom 18,,3.,1943, DRGBI"I S.151)~ 
stand allerdines die Boroohtieune zum Nichtmi te;lj.eder·geschäft zu" Diese Ver­

sor.eunesrines; die, wio aus dEn. Runderluss dos ehemoReichswirtschaftsministers 

VOIIl 1809~ 1941$ Ir! W08' 9037/41, RWMB1;> S. ,305; hcrvo:rgebt, zur Durohführune d~r 
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Privatisierung der. Verteilunesstellen der Verbrauchergenossenschaften gegründet 

wurden, sind aber in dcl' FOl'm von Gesellsoha.ftGn mllboH. betrieben worden. Die tü.:r 

G$nossenschaften celtende Bcschrä~~e~uf den Miteliederbetrieb fand daher nuf 
sie keine Anwenduns& 

Dagegen ist die auf Grund des Bundesaesetzes BOBle Nrc 256/1947 zur 
... 

Ge1tendmaoÄung der RUokst~llunesansprüche der seinerzeit aufgelösten Verbraucher~ 

genossensohaften berufene "Allgemeine' österreichisohe Konsumgenossensohaft, 

res, Gen.m. b.R.~' als ßQnossensoha.ft11ohe Einriohtun~ wieder vollin4al tlich (den 

ein~angs d~«eleeten BesohränkuneenhinEiohtlioh des Niohtmite1iedergeschäftas 

unterworfen. Sie kann daher auch nicht etwa. aus den den Verscrgunesrinsen als 

Gesellschaften m. b.R. seinerze1 t llustehenden Befugnissen eine wei te:.:'.;.ahende 

:Bereohtit:unS .hinsichtlich des Nichtmitgliedercesohä.ftes_abl~iteno 

An dieser Roohtsla,ee haben auoh die derzeit noch in Geltung stehellden 
( 

deutschen steuerreohtliohen Vorsohriften, die in ihren Bestimmungen vor eineu 
Niohtmi teliedergesohäft der Erwerbs- und YlirtsohaftsB:enoss~nsohaften lediclic~l 

als aeaebene Tatsaohe auseehen (vlll.hiezu insbesondere § 5 der Verordnuna über die 

K8rpersohaftsteuezo d~r '~verbs ... und Wirtsohnttsaenossenschaften, DRGB1!}I 1939 1-" 

S. 2391) niohts aeändert-; da diesen Vorsohriften hinsiöhtliob. des ees~tzlioh zu"'; 

läss1aen Wirkungsbereiohes der Genoesensohat'te:n keinerle:t konstitutiveWirk:una 

ZUkommt. Im übrigen lassen auoh die eineancs dnreelegten,Bestimmuneen des Ge­

noa~ensohattsgesetzes die aelegentliohe und aushilfsweise Absohli~ssun€ von ZweOk­

aeschäften'mit Niohtmiteliedern zu, sodass koine Ve:ranlass1J.!lG: besteht" dies<an 
steuerrechtliohen Vorsohriften eine weitercehende, 'Über diesG s gesetzlioh zu­

lässige Ausmase des Niohtmitgliedergeachä.ftes hinausgehende Bed8utung beizume$sGn. 

Dem Bundesministerium für Handel und Wiaderaufbauist es beka~t, dass 

die Konsumvereine ihren Geschä.ftsbetrieb vielfach über das nach den ~eltenden 

lrGsetzliohen Bestimmunaen zulässige Ausmass n.uf den Abschluss von N:!.ohtr.d te1iodero­

ßesohäften ausgedehnt haben. Es hält daher auch die in der eeeenständliohen An- . 

fr~e ane~reBten steuerliohen Massnahmen für cereohtfertigto 
Da.s Bundesm:tnisterium für Handel \l.nd Wiederaufbau ist im übrigen be­

reits sm 20.Juli 1953 unter Zl.,113c905-III-18/53 an das Bundesministerium für 
·,1ne.nzen ti.insiohtlich dcs aeaamten FraeenkcIDl'lexes d(;:)r st~uelTcchtlichen BecÜl1sti­

euneen a~r Erwerbs- ~d ITirtsohaftsgenossanachaften he~arigatr~ten~ -
, . 

~~CI"'t- .. a" ........ 
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